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B~~,anntma(:hv.9g'r,~er,:D,iplompriifllngsordnung. für Mathematik 

, der Univers!~",t~ .If!F,lf!lruhe (TB) 

~ . ': ;. ". A (i" .-' .'''_ ' 

Die Diplomprüfungs'ordhung für M'it'thematik der Universftät 

Karlsruhe (TB), genehmigt mit Erlaß des KultusministeriUJlls 

Bade.n-Württemberg vom 22.3.1971 - H 1564/5 - und veröffent

licht,· im Amtsblatt des Kul tusmt'n:isteriums "KultUB und Unter

rieht" vom ,1.9.1971, S. 1313ff. wird 1'n der durch zustimmen
den Erlaß des Kultusmi~isteriums :vom 22.1.1973 .... H 1564/9 

(Amtsblatt des Kultusministeriums ~om 15.3.:1973,8. 44:1. ff.) 

geänderten Fassung wie folgt neu bekanritgemacht: 

§'1 Zweck der PrÜfung 

Die Diplomprüfung in Mathematik bildet einen Ab'schluß des 
Studiums. Durch sie soll festgestellt werden, ob der Kan
didatgründliche mathematische Kenntnisse erworben hat und 
in der Lage ist, nach wissenschaftlichen Grundsätzen selb
ständig zu arbeiten. In eine~ Teilgebiet der Mathematik 
soJ.,l der Kandidat vertiefte Kenntnisse nachweisen • 

. , 

§ 2 Diplomgrad 

Aufgrund der bestandenen Diplomprüfung wird der akademische 
Grad "Diplom-Mathematiker" (a!:tgekürzt ,rDipl.-Math. ") ver
liehen. 

§ 3 Gliederung der Prüfung, Studiendauer 

(1) 	Die DiplornprUfung gl:-iedert sich in die Diplom-VorprU
fung;und die DiploIri.-Hauptprüfung. 

(2) 	Die Diplom-Vorprüfung kann unbeschadet der Möglichkeit 
studienbegle'itender PrUf~gen,nach 3 fachsemesternbe
gonnen _und soll späteste!')s.,nacl} 5Fachs~rnestern ,beendet 

, werden. Hat,sich,ein Student ,bis zum Ende des fünften.' , . .' ~ 	 .. . 

Fachsemesters, nicht· zur Diplorn-Vorprüfunz gemeldet, so 
gilt d;e, Pr,ürung als.' erstmals nicht best~nden. DeI' PrU
fungsausschuß kann in begründeten fällen Ausnahmen zu

,lassen. -	 ! 
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(3) 	Sp~tE.stens 2 Semester .n"ich beendeter'Vorprüfun~ soll der 
Kandidat ein Mitpclieet' des engeren Lehrkörpers aufsuchen,u. 	 , 

um sich mit ihm über die Wahldes'Studienschwerpuhktes 

zu' berat.en, au!?y d~JP., ~Iie spätere Diplomaroeit hervor?;e

.'1·' 


. (4). Die Meldung . zur mündlichenDiplom-Hauptpr~fung soll im 

,8.Semester erfol;:o;en. . / 

, Einespä.tere Anmeldung zur Hauptprüfung ist nur in be'" 

,'. 	 ~ I . 

,gründeten Ausnahmefällen zulässiS, über die ,der Prü

fun~sausschuß entscheidet. 
(S) 	Die~Diplom~H~uptprüfune'~annwahlweise in einem Ab- , 


sehn,itt oder in zwei Abs:chnitten abgelegt werden.; im 

zweiten Fall bildet, die Prüfung im· Nebenfach den vor

weggenommenen Abschnitt~ Di~ Anfi=rtigung und Abliefe, 

rune der Diplomarbeit seht in je~emFalle dem die Prü

funge~ in'Mathematik I - III (vgl. § 16(2» umfassen
den Hauptabschnitt voraus. 


§ 4 Prüfungs,ausschuß . 

(1), Für die· Durchführun!:' der Vor-: und Hauptprüfun~ ,wird 


ein aus,S Mitgliedern bestehender' Prüfungsausschuß 

gebildet. Er ist für die Organisation der Prüfungen 

und 'die Entscheidung in PrUfungssachen zuständig. 


(2) 	Der Vorsitzende,'dessen Stellvertreter und zwei wei

"j:ere Mitglieder werden vom Dekanat auf jeweils zwei 

,Jahre aus dem Kreis der Mitr.;lieder des, Lehrkörpers im 


weiteren S~nne bestellt. 
, 


Aus dem Kreis der MathematikstuJenten wird ein studen
tisches Mitglied von der Fachschaft auf ein Jahr ge-' 
wä.hlt. Das studentische. Mitglied,kannanBenotunesent
s che idunaen '. nicht mitwirken. 

(3) Der Vors i tzeI)de achtet darauf t daß die Bestimmurl'r::en der ' 
( Prüfungs~rdnung eingehalten werde~~ Er reeelt ~ei vorüber
gehender Behinderung eines Mitr.;liedes' des.Prüfungsaus
schusses die Stel.lvertretun~ und führt den Vorsitz bei 

allen Beratungen und Beschlußfassungen > des "Pt>üfunS,S-.. 
ausschusses. 

http:berat.en


(4) Der VC));-,s1:i;tzende:bestellt die;bei den einzelnenPrUfun'" 

genmitwirkienden Prüfer aus' dem Lehrkörper im weiteren' 

Sinne. Die Namen der Prüfer sind dem Kandidaten recht

zeitiG: bekarmtzugeben. 
, - I 

(5) Die :Mit'elieder'de,sPrüfungsausschusses haben das Recht, 

den Prüfungen beizuwohnen~ 

, , , 

'I. Diplom-Vorprüfung 

§ 5 Zulassunf. zur Diplom-Vorprüfung 

(1) Der "Antrag auf Zulassung zur Diplom':"Vorprüfung ist schrift
lIcH! :czu S'tellem. 

,(2) '~ur Diplom-Vorprüfung wird zugelassen, wer ein Fach
, ' 

s1:\idiu1ti\l'on3 '. Semestern ordnungsgemäß absolviert hat.' 

Auf Arit:rag :'kartn der Prüfungsausschuß einen Kandidaten 
..... ~, (,,",' ~. j , ' 

in be'gründeten Fällen auch nach küt'zerer Studiendauer 

zU:;':Diplom-Vorpt-üfung zulassen. 

(3') Dem Antrag sind beizufügen: 

~. 'Ein Lebenlauf , aus dem dez:'. Studi~mgang des Kandi-' 

'daten he:['V0rgeht ~ und d'er 'Auskunft gibt ~ welchen' 

Prüfungen sich der Kandidat früher bereits unter

zogen und zu welchen er sich schon einmal gemeldet 

hat; 

2. das Reifezeugnis oder ein von der zuständigen staat~ 

lichep Stel;t..ea,ls gleic~wertig .anerkanntes Zeu,~nis; 

3. "dasStudienbuch,O:der 'ein gleichwel'tieer Nachweis 

, eines··ordnungsgemäßen Studiums,; : 

4. cii'e' durdh 'die AusrUhrUngSbe~ti~urigen 
. . . , I _ \" ,', ..'., \ _ _~ ';. . _ . _ .' " 

, vorgeschriebenen LeiBtungsnachweise. 

, . 

der Fakultät 

. ~ . (' .".. , - , 

(4) Kann ein Kandidat ohne 'sein' Verschulden die erforderli
, • I 

Itl 
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ehen Unterlagen nieht in der in Abs. (3) vorgeschrie
, w·· ~.,. k j P Uf h ß~enen else uel~rln~en, so ann! err ungsaussc u 

ihm. gestatten, die Nachwc.:i,sc: auf e..ndere Art zu fUhren. 

(5) 	Der Kandidat muß mindestens d.c>.s 10tzte Semester. vor deF 

DipIQm-Vorprüfun;:; an der Universität Karlsruhe (TH) ein

geschrieben eewesen sein. D~r Prüfungsausschuß kann in 
Einzelfällen Ausnahmen gestatten. 

S6 	Anerkennuns.von Studianleistungen 

zur Diplom-Vorprtlfung 

(1) 	Ein~chlägige Studiensemester an deutschsprachi~en wissen
schaftlichen Hochschulen und daD~i e·rbrachta· Studien

leistungen werden anerkannt, sofern ein ordnungszemäßes 

Studium nach;:t:ewiesen wird. . '-' , 
.' 

(2)Studiensemester an nicht 
. 

deutschsprachiqen- wissenschaft
~ 

licheI) Hochschulen un·1 dabei erhrn~hte einschlägige 

StudienleistuI;l~~en werden ,2.nerkannt, sofern ein gleich
wertißes Studium nachgewiesen wird. Bei Zweife.ln an der 

1,,_ 

Gleichwertigkeit ist die Zentralstelle für ausländisches 

Bildungswesen zu hören. 

(3) 	S,tudiensemester, die der Kandidat ordnunesgemäß in be, . 	 . 
nachbarten Fachgebieten studiert hat und dabei erbrachte 
Studienleistungen kann der Prüfun.:;::s'ausschuß ganz oder 

.teilweise anerkennen'. 

§ 7 Zu1.3.ssunijsverfahren 

(1) 	Aufgrund der eineereichten Unter13zen entscheidet der 
Vorsitzende des Prüfun~sausschusses (in Zweifelsfällen 

~ 	 , 

der Prüfungsausschuß) ü~er die Zulassung. Bei Zweifeln 

darüber,. ob ein ordnun1S[semäßes' Studium vorließt,· ist 
mindestens ein Fachvertretar zu hören; die Entscheidune 

wird dem Bewerber schriftlich mit,qeteilt. 

http:Zweife.ln


(2) 	Die ZUL'3.ssune kann nur versa;~t- werden, ,wenn die Unter

laeen nicht vOllständig sind oder der Kancli1at die 
Diplom-Vorprüfung oder ,lie Diplom-Hauptprüfuns in 
Mathematik an einer deutschsprachi~en wiss~nschaft

-, Tidhen Hochschule endsültif nicht bestanden hat. 

§ B Umfang der Diplom-Vorprüfung 

(1) Durch di~ Diplom-Vorprüfung soll der Kandidat nach
l~ 
r\ 	

wei~ent daß er sich die allgemeinen Fachgrun~lageri
h 
l 	 an~eeignet hat, die' erforderlich sind, um das weitere 
f 
I 
f 	 Studium mit Erfolg zu betreiben. 

1.•...' .. - . 

(2) 	Prüfun3sfächer sind:1 

1. Analysis 
r 2. Grundstrukturen, Lineare Algebra, mit Analytischer
i 

GeJmetrie 
3. Praktische Mathematik 

4. ein Anwendungsgebiet. 

Die Prüfung in Praktischer Mathematik findet entweder 
in Numerischer Mathematik oder. auf dem Gebiet der 

" 

'wahrscheinlichkeitstheorie statt. 
i 

Als 	Anwendungseebiete sind zugelassen: 

1. Informatik 
2. Mechanik 
3. Physik 

~. Wirtschaftswissenschaften. 


In bes9n<;lers begründeten Fällen ist mit Genehmizung des 
Prüfungsausschusses auch eine andere Wahl des Anwendungs

gebietes möelich. 
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(3) 	Die Vorprüfung' erfolgt mündlich oqer schriftlich. Die 
~' ~ 

Form1~r jeweiligen Prüfung' wird mindestens irei Mona
te vor dem Prüfungstermin bekanntgegeben. 

(4) 	In ael) F&chern Analysis sowie Grundstrukturen, 
Lineare Algebra ,mit Analytischer Geometrie kann die, 
VorprÜfung auch,durqh stuq.ienbealeitende Prüfungen 
abgl~Bt werden. Hat ein Kandidat zu jeder Vorlesung 
des Prüfungsfaches einen Klausurschein, (Note mindestens 

" . ~ 	 . 
4,3) erworben und beträgt das arithmetische Mittel 
aus diesen Klausurscheinnoten mindestens 3 ,0 ~ ,so hat, 
er imentsprechendenPrüfungsfach die ~orprüfune be
standen. Im Fach Analysis' sind drei ,:im Fache Grun,d

, strukturen; Lineare Algebra mit AnalytisCher Geometrie 
sind zwei Klausurscheine'zu erwerben. 

Die zur Erlangung der Klausurscnei'ne erforderlichen 
Klausuren dauern in der Regel jeweils 1t - 2 Stunden. 
Im übrigen gilt § 9 sinngemäß. , , 

(5) 	Die Klausurscheine für studienpegleitende Prüfungen 
I 
I 

'können nur in der Zeit bis zum Vorlesungsbeginn des 

5.Fachsemesters erw?rben w~rden~ 
Eine bestandene Klausur darf nicht wiederhoit werden. 
Eine nicht bestandene Klausur darf nur einmal wieder
holt werden., 

(S) 	Ist die Prüfung in einem PrUfun~sfach bestanden, so 
kann sie nicht wiederholt werden. § 12(1) bleibt davon 
unberührt. 
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S 9 Klausurarbeiten 

(1)' 	Soweit nach § 8 Abs. (3) Klausuren vorgesehen sind, soll 

der Kandidat darin nachweisen, daß er> in begrenzter 

Zeit (3 - ~ Stunden) Aufgaben seines Faches mit den 
geläufigen Methoden bearbeiten kann. 

(2) Die zugelassenen Hilfsmittpl sind dem Kandidaten recht
zeitig bekanntzugeben. 

(3) Jede Klausurarbeit ist von einem fachlich zuständigen 
, , 

Prüfer zu beurteilen. . 

§ 10 Mündliche Diplom-Vorprüfung 

(1) Die Dauer der mündlichen Prüfung soll in Prüfungs- ' 

fächern, die nur mündlich geprüft werden, für jeden 
'Kandidaten in der Regel 30 Minuten betragen. 

(2) 	Die Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung in den 
einzelnen Fächern sind durch einen Beisitzer in 

einem Protokoll festzuhalten. 

I 

<3) Bei mündlichen Prüfungen sind StUdenten, die sich der 
, gleichen Pr>üfung unterziehen wollen, nach Maßgabe der 
vorhandenen Plätze als Zuhörer> zuzulassen. Die'Zu
lassung erstreckt sich nicht auf die Bekanntgabe 

des Prüfungsergebnisses an die Kandidaten. 

§ 11 Bewer>tung der Ver~rürung9-
/ 	 ' 

leistungen 

(1) 	Die Noten für die einzelnen, PrUfungsleistungen werden 
von dem jeweiligen Prüfer festgesetzt. 

, . 	 --.,'.' 

fleff WWrrnmhr bb ,,':t"i('i'Y 'Y ßsPAVr#w\ t >'lW 'eüi:it+, t*ilt!&)siL:It'*;;\~'j4.Jij;4"i;';'''''''''.11";"",\.,,:\,~:,, 

http:t*ilt!&)siL:It'*;;\~'j4.Jij;4"i;';'''''''''.11


15 
,. k$ . p" .', L,;H 	 i } , 

(2) 	Die Leistungen in den einzelnen Fächern sind mit fOlgen
den Noten ZU bewerten:, 

1 	= sehr gut; 2= gut; 3 = befriedigend; 
i, "4,::; <;'I.usre ichend ; S· = nicht ausreichend. 

,Im Zeugnis dürfen nur diese Noten verwendet w~rden. Die 
Notenziffern im 'ProtoJcollkönnen j'edoch zur' Differen
zierung um 0,3 erhöht uder ~rniedrigt werden und sind 
in dieser Form zur Berechnung dex- Gesamtn0te heran'zu- ' , 
ziehen. 

, 	 , 

(3l 	Die Leistungen in den bestandenen Klausuren der stu
dienbegleitenden Prüfungen werden,bewertet'nachfol
gender 'NotensJcala: 

0, 7~ 1 - 1,3 - 1,7 - 2 - '2,3 - 2; 7 - 3'- 3,3 - 3, 7 

4 - 4,3 

Ist die aus den einzelnen Klausurscheinnoten als arithme
tijches Mittel berechneteDu~chs~hnittsnote 3,ood~r 
besser, so wird die Prüfungsnote, die zur Berechnung 
der GesamtprUiungsnote in das Protokoll aufgenommen wird, 

. 	 . / ~ . 

nach, fOlgendem Schema bestimmt: Die Note 2,0 ist zu 
erteilen, wenn der Mittelwert mindestens 1,85 und kleiner 

/ 	 als 2,15 isi; die Note 2,3 ist zu erteilen, wenn der 
MitteIwert mindestens 2,15 und kleiner als'Z,S ist; die 
Note 2,7 ist zu erteilen, wenn der Mittelwert mindestens 
2,& und kleiner ais 2,85is~. 

Für 	die im Zeugnis anzuSebende Fachnote gilt § 11(2) 
sinngemäß. 

(4) 	Die,Prüfung'ist bestanden, wenn die Leistungen in 
jedem PrUfungsfach mindest,ens mit der Note "aus
r~ichend" (bis 4,3) bewert~t,worden sind. 
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'DieG~samtnote einer bestandenen Prüfung 'lautet: 
I. 

bei einem Durchschnitt bis '1,5 sehr gut 
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut

", f , 	 , ' , 
pei 	einem Durchs,chnitt über 2,.5 bis 3,5 , befriedigend. 

.. 

bei einem Durchschnitt über 3;5 bis 4,3 bestanden 

Von der errechneten Gesamtnote kann das Gremium der be
teil.igten Prüfer im Einvernehmen mit de{Il Prüfun'gsaus
schuß unter Berücksichtigung der Gesamtstudienl(dstungen 

, 	 " . .. . . . 

des 	Kandidaten in Ausnahmefällen bis zu 0,3 Punkten 
zugun,sten des Kandidaten abweichen. 

/' 

(5) 	Die Prüfung gilt als nicht bestanden, 

a) 	wenI:1 sich der Kandidat,unerlaubter Hilfen bedient 
oder eine Täuschung,begangen hat, 

b) wenn der Kandidat ohne triftige Gründe zu einem 
Prüfu,ngstermin nicht erscheint'oder nach Beginn der 

. Prüfung zurücktritt. Die f~rden 'Rücktritt ,oder die 
, 

Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü
.fungsausschuß unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden. Erkerint 'der Vorsitzende 
des PrüfungsauaschusSessie a~, so wird ein neuer' 

/ 'Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungs
ergebnisse sind in diesem Fall anzureChnen. 

,§ 	 12 Wiederhoiung der Diplom-Vorprüfung 

(1) 	Ist die Prüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht. 
bestanden, so entscheidet der Prüfungsausschuß, in 

. 	 , . 
welchem Umfang Und an welchem frühesten und spätesten. 

. Termin die Prüfung zu wiederholen ist. 
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(2) 	FUr die'mUndliche Wiederholungs prüfung gilt § 10 ent

sp~echenO. , 

(3) 	Wird eine schr,iftliche Wiederholungsprüfung mit "nicht· 

ausreichend ll bewertet, so findet eine mündliche Nach
prüfung statt, deren Ergebnis als Endnote gewertet wird. 

, " 

(4) 	Eine zweite Wiederholung desselben Prttfungsfaches, 

desselben Prüfungsabschnit~es' oder der ganz~n Diplom
Vorprüfung ist nicht zulässig. In Ausnahmefällen kann 

der Rektor bei Befürwortung durch d~n Prüfungsausschuß 

'auf 	Antrag des Kandidaten eine zweite Wiederholung 

zulassen. 


§ 13 Zeugnis über- die Diplom-Vorprüfung 

(1) 	Ober die. bestandene Vorprüfung wird ein Zeugnis ,usge
stellt~ welches die in den Einzelfächern'erzielten 
Noten und die Gesamtbewertung' enthält. Das Zeugnis 

, ist vom Vorsi.tzenden des Prüfungsausschusses, zu unter


zeichnen. 


(2) 	Ist: die,Vorprüfung nicht bestanden oder gilt,sie als 

nicht bestanden, so erteilt der Vorsitzende dem Kan
didaten'hierU'ber einen sChriftlichen,Bescheid, der 
auch darUber Auskunft geben s611, ob, gegebenenfalls 

in welchem,Umfang und innerhalb welcher Frist die 

Vorprüfung wiederholt werden kann. 

(3) 	Der Bescheid über die endgültig nicht bestandene 

Prüfung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 
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11. Diplom-Hau~tprüfung 

§ 14 Zulassung zur Diplom":'Hauptprüfung 

und Zulassungsverfahren 

(1) 	Für die Zulassung zur Diplom-Hauptprüfung gelten § 5 

und § 7 entsprechend. Dem Antrag auf Zulassung ist auch 

das Zeugnis über die bestandene Diplom-Vorprüfung in 

Mathematik beizufügen .. 

_.hel •. 

" (2) 	Zur Diplom-Hauptprüfung wird zugelassen, wer ein ordnungs

gemäßes Fachstudium von 8 Semestern'unddabeinach be

standener Diplom-Vorprüfung ein Studium von mindestens 

2 Semeste~n absolviert hat. Der Prüfun~sau~s6h~ßkann 
Kandidaten in begründeten rällen auch nach kürzerer 

Studiendauer zur Diplom-Hauptprüfung zulassen. 

§ 15 	Anerkennung von Studien-;',und Prüfungs

leistungen zu~ Diplom-Hauptprüfung 
".' 

'(1) 	Für die Anerkennung von Studienleistungen zur Diplom

HauptprUfung gilt§ 6 entsprechend. 

(2) 'Diplom-Vorprüfungen in Mathematik, die ein Kandidat an 
'deutschsprachigen wissenschaftlichen Hochschulen bestan-' 

, den hat, werden anerkannt. 

(3) 	Diplom..,.Vorprüfungen in Mathematik, die ein Kandidat an 
nicht deutschsprachigen wissenschaftlichen Hochschulen 

bestanden hat, werden an~rkannt, sofern GleiChwertigkeit
, ' 	 , 

besteht. Andernfalls kann der, PrüfungsaUSSChuß die An~ 

erkennung von der Erfüllung bestimmter Auflagen ab~ 
-hängig machen. Bei Zweifeln-an der Gleichwertigkeit 

ist die Zentralstelle für "ausländisches Bildungswesen 

zu hören, 

[i-' '.' , ' - .' ' I%;ri&,'''-e:";"%0/.4 (. \;**'7:'= 7' i f tt '. , r 1-5" Y (\ '.'/1,,\ •.- Lb,(t(·.,--~ -; )., ·,,.bf:"f' ", ,ff'tit"-j ii'if&i~;<:';.itt!tt:&*:;tiin{/NÄa%·.,e;>:t-{·";-: ;~u-! ~(;;'Y;1-':' M' d~_:_..;~t-;:--, ,
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(4) Vollständige '?prtffurige'n,. die ein Kandidat an wissenschaft

lichen Hochschlllel1 il1 vergleichbarer oder benachbarter 
. " ~", ~; _":. ,__ 1 _'" '. ....., -," -/ • , • . ' 	 • 

Fachrichtun'g'-'b'e$'t~n:de~hat, können vom Prüfungsausschuß 
. "" r. ~ • - • . ., t 	 ' 

ganz oder teil~~{i~ als Vordiplom-Prüfung anerkannt 
werden. 

§ '-6 'Umfang der Diplom-:Ha.u'ptprUfung
.-\ . 

(1) 	Die Diplom-Hauptprüfung besteht aus der Diplomarbeit und 
den mündlichen Prüfungen. Sie soll in einem Zeitraum 
von 1 1/2 Jahren abgeschlossen sein. 

" 

(2) 	PrUfungsfächer sind: 

I.' Reine Mathematik 

11. Angewandte Mathematik' 
111. ein Spezialgebiet der Mathematik .. 
IV. das Nebenfach 

Im Prüfungsfach m soll der Kandidat vertiefte Kennt
nissein einem Teilgebiet ,der Mathematik nachweisen, das 

er als Schwerpunkt seines Studi.ums gewählt hat. 

Das 	 Nebenfach soll in der Regel auf dem in der Vorprü

fung gewählten Anwendungsgebiet a\'~:f'bauen;für das ge

wählte Nebenfach ist die Genehmigung des Prüfungsaus

schusses rechtzeitig einzuholen. 

§ 17 Diplomarbeit 

\ (1) In der Diplomarbeit soll der Kandidat zeigen, daß er in 
,der Lage ist, eine Aufg~be aus dem-gewählt~~Hauptfach-

1 

gebiet nach grundsätzlich bekannten Methoden unter wis
senschaftlichen Gesichtspunkten selbständig zu bear

beiten. 

\. 



(2) 	Die Diplomarbeit wird in der Regel von einem Mitglied des 

enge~en Lehrkörpers der Fakultät ausgegeben und betreut~ 

Sie kann mit Genehmigung des Prüfungsausschusses auch 

durch ein anderes Mitglied des Lehrkörpers der Univer

sität Karlsruhe (TH) ausgegeben und betreut werden. Die 

Themenstellung und Notengebung erfolgt dann im Einver

,nehmen 	mit einem Mitglied des engeren Lehrkörpe~s der 

FakUltät. Dem Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, eigene 

Themenvorschläge zu machen. 
I . 

,\_"' 

(3) 	Die Ausgabe einer Diplomarbeit ist dem Vorsitzenden des 

Prüfungsaussqhusses durch den Aufgabensteller anzuzeigen. 

(4) 	Auf besonderen Antrag des Kandidaten sorgt der Vor

.sitzende des Prüfungsausschusses dafür, daß ein Kandidat 
., ,\

recht zeit ig das Thema einer Diplomarbe'it . erl,ält 

( v g1. § 3 Ab s ( 4» • 

(S) 	Der Kandidat hat einmal die Möglichkeit, aus triftigen 

Gründen e in an ihn ausgegebenes Thema für eine. Dil'lom

arbeit innerhalb einer Frist von drei Monaten unbear-" 

beitet zurückzugeben und ein anderes Thema zu erhalten. 

/ 
! 

(6) Die Zeit von der Ausgabe bis zur Ablieferung der Arbeit 
, 

soll in der Regel 6 Monate.nicht überschreiten. Die The

menstellung soll diesem Zeitmaß angepaßt sein. Die Be':' 

arbeitungsfrist kann auf begründeten Ant.rag des Kandi

daten um höchstens 3 Monate verlängert werden. 

(7). Die Diplomarbeit ist mit einer Erklärung des Kandidaten 
• I 

zu "versehen, daß er die Arbeit selbständig v.erfaßtund 
keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfs

mittel benutzt hat. 

" 
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§ 18 Annahme und Bewertung 

der Diplc-marbeit 

(1) 	Die Diplomar"beit ist frist'gemäß beim Vorsitzenden s 
, ' 	 , 

Pr'üfungsauss sses abzuliefern. Der Abgab itpunkt 

ist aktenkund zu m3.chen. 

(2) 	Die Arbeit ist von dem Hochschullehrer, sie aus

gegeben hat, zub8urieilen (vJl. §17 A~s.(2»~ Soll 

die Diplomarbeit mit "nicht a.usreichend" be,wertet 

werden, so ist sie auch von einem zweiten Gutachter zu 

beurteilen. 

(3) 	 Im Fall des Abs. (2) entscheidet bei nicht überein

stimmender,Beurteilung der Prüfungsausschuß über die 

endgültige Beurteilung. 

§ 19 Mündliche Prüfung 

, " ' 

Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt in der Regel 

30 ~inuten, höchstens 60 Minuten. Im übrigen gelten 

§ 10 Abs. (2) und (3) entspreChend. 

§ 20 Zusatzfächer 

(1) 	Der Kandidat ~ann sich in weiteren als den vorge

schriebenen Fächern einer Prüfung unterziehen (Zu

satzfächer) • 

(2) 	Das Ergebnis der Prüfung in diesen Fächer~ wird auf 

Antra.g des Kandidaten in"das Zeugnis aufgenommen, 

jedoch 'bei der Festsetzung der Gesamtnote nichtIhit 

einbezogen. 



§ 21 B~wertung der Le,istungen 

"::", , '," :,;,in"c;l;s:r Diplom-Hauptp:r'üfung. 

. '.",! . ~ 	 , . I . • 

(1) 	Für die B~w!2r~u.n.g ,J~,r LeJs,tungen in der Diplom:-Ha,upt

'oi' 	 prüfu~g, g,~l t ,§~ 1 . e.ntspr~ch.e'nd. Die Diplpm-Hauptprüfung 

ist; auch:daml nic,~t, b~?t,i?-n,0E:n, wenn ?ie,pip;loma;rbeit 

mJt, der NO..te "nicht ausr-eichend 11 bewertet worden ist .. 
, .' 	 ." .;.,- ('., "" '.,.' , 

Die 	Diplom-Hauptprüfung gilt a~ch dann als nicht 

bestal?den,wenn die Diplomarbeit nicht fristgemäß ab
geliefert wird. 

j"'"-' :' li . 	 ,,' " 

(2) 	Bei der Bil~ung d,er G,esamtnote wird ,d;i,e .Dj,p,lomarbeit 


zweifach gewert,e,t", , ,,' 
I 


.', 	 ' , '\ , t 

(3) 	Bei überragenden Leistunsenkan.n das Ge$amturteil 


limit Auszeichnung bestanden" erteilt werden. 


,§ 22 Wie.derholung de,r piplom-Hp.uptprüfung 
, , 	 ~' \, 

(1) 	Ist die Diplomarbeit mit der Note " n icht ausreichend" 


bewertet ,oder nicht fristgemäß abgeliefert worden, 

I 

so ist dem Kandidaten· 'auf Antrag ein neues Thema zu
.' . " , . . " ~ ,,~. 

stellen. § 17 und § 18 Abs. (1) und Abs. (3 ) gelten. 
entsprechend., Die zweite'Diplnmarbeit,i9t Y,on dem 

Hochschullehrer, der die Arbeit ausgegeben ha,t, und 

von einem zweiten, vom Vorsitzenden qes Prüfungsaus

schusses zu best'immenden Gutachter~u beu~teiien. wi~ci 
, ' 	 ' . 

auch die zweite D~plomarbe'it, ~~1: "nicl1t ausreichend" 

bewertet oder nicht f!:'istg~,mäß abgeliefert, $0 ist die . . ,,.' ., ' 	 .' 

Diplomhauptprüfung ,endgül t:i.g nicht bestan;1Em. 

(2) § 12 Abs. (1),(2) und (4)
, 

und § 19 gelten entsprechend. 

" 
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§ 23 Zeugnis 

Hat ein Kandidat die Diplom-Hauptprüfung bestanden, so er
hält er über die Ergebnisse ein Zeugnis, welches die in den 
Einze1fächernerzielten Noten und die Note der Diplotnarbeit 
sowie die Gesamtbewertung enthält. Das Zeugnis wird von dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeidhnet und mit 
dem Siegel der Fakultät versehen.'§ 13 gilt entsprechend • 

. § 24 Dipldm 

(1) Gleichzeitig mit dem·Zellgnis'wird d-em Kandidaten ein 
Diplom ausgehändigt: Darin wi~d die Verleihung des 
akademischen Diplomgrades beurkundet. Als Datum des 
Diploms ist der Tag anzugeb,en, an dem alle Prüfungs
leisturigen erfüllt sind. 

(2) 	Das Diplom wird von dem Vorsitzenden des Prüfungsaus
schusses und von dem Dekan unterzEdchnet und mit dem 
Siegel der Fakultät versehen. 

III. ÄIIsemeine Bestimmungen 

§ 25 	 Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung und 
der Diplom-Hauptprüfung

f
f, 
E Stellt ~ich nachträglich heraus, daß der Kandidat bei dieser 
I, ' 
~ , PrüfUng eine Täuschung 'begangen 'oder sich unerlaubter Hilfen 

bedient hat, so erklärt der PrüfU'ngsaussch~ß die Prüfung für 
nicht bestanden und das betreffende Zeugn.is für ungültig. 
Ein bereits'ausgehändie:tes Zeugnis hat derKandidatzurüok
zugeben'. 

§ 26 Aberkennung des Diplomgrades 

Die Entziehung des akademischen Diplomgrades richtet sich 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

http:Zeugn.is


'6. \.

': .;..•.\ 

Der. Kandidat kan~, bei der Kommis,sion fUr PrUfungsan~elegen
he~ten der Fakultät:;(§3Ir Abs. ~'(91) Grum1ordhuflg, ;Geg'eh~br
stellunge,h" erl'Yebert 'gegen di;e"'öirdriÜngsmäßi~k\~it, 'eibes .~,'; 
Prüfungsverfahrens oder:eih'e-s"Verfiahr~'ns:r ih~';:züi~~'s~ng':~zu 
einer~ der genannteri,' Prafuhgen • 'Die Kommiss1<$rifüb iprüftmgs
angelegenheiten hat das Recihj:'~'atif Einslch1t:', iR"aie' ·pt.qfungs
akten. Die Mögiichkei t', ' Wid~r~prucfi'ria~h;' chH:~;;V~t.w4iturtgs- , 
gerichtsordnung einzulegen, bleibt<Hier.~6rt~unb~füh~t: 

~.' 	
§. 28 .übergangsbestimmun~-p~,:; ;;J~:' 

(1) 	Die Prüfungsordnung tritt mit. Zustimmung des Kultusini
nisteritlms 'B~den::"Wö.rttemberg in Kraft • 

. (2) 	Studenten, die im Wintersemester 1970/71 das vierte 
oder ein höh~res Fachsemester beginnen, le~en die Diplom
Vorprüfung nach der bisherigen Diplom-PrUfungsordnung 
fUr die Fachrichtung Mathematik (genehmigt durch Erlaß 
des Ppäsidenten des LandeSbezirks Baden vom 3.Juli 1947 

~r. A 3503, Neufassung genehmigt durch Erlaß des. Kul...! 
.tusministeriums Baden-Württemberg vom 30.Juli 1964 

NI'. fi 1564/1) ab, es sei denn, 'Sie beantragen.'::\ nach 
der neuen Prüfungsordnung geprüft zu werden. 

(3) 	Studenten, die im Wintersemester 1970/71 mit dem zweiten . i 
odereine~ höheren F~qhsemester nach' Bestehen ,der Diplom
Vorprüfung beginnen, legen die Diplom-Hauptprüfung 
nach der bisherigen Diplom-Prüfungsordnung für die Fach

. richtung Mathematik ab, es sei denn, sie beantragen" 
nach der neuen PrUfungsordnung geprüft zu werden. 



0'
::1'~ 

(4) 	B2rl:i ts beconnipoe Prüfu,nC!2r. werden nach der bisherigen 

P~üfun3sordnunG abgewickelt. , 

(5) 	·S.tu,lienb.ei~~leit~nde t::lausuren n':lch § 8(4) "<ler'r':en erst

mal::.. an 'dem auf dieGenehmiGun,-~ der ÄnderUnft~n C~?;'schGi~: 

des Kultusministeriums Baden-Württeml;lerc Vom 22.1.1973 
Nr. 156419fo~renC!en Prü'funcstermin, a,bc:ehalten. rü~ Kan

c:iclaten, die zu, diesem' Zeitpunkt die Diplom-Vorprüfunc 

bereits beconnen haben, entfällt die MÖL~liGh.kcit studien

begleitender Prüfun~en. 

Xarlsrube, den 26. Juli 1973 

gez., Drabeim 

,< 


